
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/5/31 2Ob575/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1983

Norm

ABGB nF §785 Abs3

Rechtssatz

Schenkungen, die vor dem Inkrafttreten des Erbrechtsänderungsgesetzes, BGBl 1978/280, an die (damals nicht

p ichtteilsberechtigte) Ehegattin und früher als zwei Jahre vor dem Tod des Erblassers gemacht wurden, sind auf den

Pflichtteilsanspruch des unehelichen Kindes des Erblassers anzurechnen (Auslegung nach Absicht des Gesetzgebers).

Entscheidungstexte

2 Ob 575/82

Entscheidungstext OGH 31.05.1983 2 Ob 575/82

Veröff: SZ 56/85 = NZ 1984,7; hiezu zustimmend Czermak, NZ 1984,4
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